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In den letzten Jahren sind, vor allem mit und nach der Pandemie, an den Schulen aller Schulstufen 
stark vermehrt disziplinarische Schwierigkeiten aufgetreten. Die Schwierigkeiten zeigen sich bei-
spielsweise in häufigem Zuspätkommen, starkem Absentismus oder genereller Arbeits- und Leis-
tungsverweigerung einzelner Schülerinnen und Schüler. Dabei zeigt sich öfters, dass die Erzie-
hungsberechtigten der entsprechenden Schülerinnen und Schüler keinen oder nur wenig Einfluss 
auf ihre Kinder nehmen, um ihre Kinder zu unterstützen und schwieriges Verhalten zu verbessern. 
 
Die beschriebenen Schwierigkeiten führen dazu, dass die entsprechenden Schülerinnen und 
Schüler schlechte Leistungen erbringen, welche nicht ihrem Potenzial entsprechen, und die Pro-
motion ins nächste Schuljahr nicht schaffen respektive Ausbildungen im nachobligatorischen Be-
reich abbrechen müssen. Sie führen auch zu einem erheblichen Mehraufwand für die Schulen. 
 
Die Regierung wird gebeten, zu prüfen und zu berichten, wie die einzelnen Stufenverord-
nungen geändert werden müssen, um die Erziehungsberechtigten respektive die volljähri-
gen Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II gemäss Bildungsgesetz SGS 640 §69 
und §64 stärker in die Pflicht zu nehmen. Im Wesentlichen geht es darum, dass sie dafür 
sorgen, dass ihre Kinder pünktlich und möglichst immer in die Schule kommen, dass Schü-
lerinnen und Schüler keine Arbeiten und Leistungen verweigern und ihren Pflichten gemäss 
Bildungsgesetz SGS 640 §64 nachkommen. 


